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DE 1  DE 

ANHANG  

 

Produkte, in denen CO2 als dauerhaft chemisch gebunden angesehen wird 

 

 

1. Mineralische Carbonate, die in folgenden Bauprodukten verwendet werden: 

a) carbonatisiertes Granulat, das ungebunden oder gebunden in mineralischen 

Bauprodukten verwendet wird; 

b) carbonatisierte Bestandteile von Zement, Kalk oder anderen hydraulischen 

Bindemitteln, die in Bauprodukten verwendet werden; 

c) carbonatisierter Beton, einschließlich Formblöcke, Pflastersteine oder 

Porenbeton; 

d) carbonatisierte Ziegel, Fliesen oder andere Mauerwerkseinheiten. 
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